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Entwurf eines Bundesgesetzes über das Bundesamt für Wasserwirt­
schaft und mit dem das Hydrographiegesetz geändert wird; 
Stellungnahme 

Bzg.: Do. Zl. 11.040/01-I 1/94 

Zum obbezeichneten Gesetzentwurf gibt das Amt der Salzburger ' 

Landesregierung folgende Stellungnahme bekannt: 

Zu Art. I § 3 Abs. 3 Z. 15: 

Es stellt sich die Frage, ob "die Unterbringung und Verpflegung 

von Personen ... ", auch wenn sie im Zusammenhang mit Aufgaben des 

Bundesamtes für Wasserwirtschaft stehen, als eine eigene Funktion 

im Gesetz festgeschrieben werden soll. Es ist kein unmittelbarer 

und zwingend notwendiger Zusammenhang mit den in den Z. 1 bis 14 

angeführten Funktionen zu erkennen. Z. 15 geht weit über den 

fachlichen Wirkungsbereich des Bundesamtes für Wasserwirtschaft 

hinaus. 

Gleichschriften dieser Stellungnahme ergehen u. e. an die Verbin­

dungsstelle der Bundesländer, an die übrigen Ämter der Landesre­

gierungen und in 25 Ausfertigungen an das Präsidium des National­

rates. 

Für die Landesregierung: 

~ 
Dr. Herfrid Hueber 

Landesamtsdirektor 
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